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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1993

Norm

KartG 1988 §18

KartG 1988 §22

Rechtssatz

Auch dann, wenn ein Vertrag Ergebnis eines kartellrechtswidrigen Verhaltens ist, ist einem Mitbewerber der

Vertragspartei grundsätzlich kein Eingriff in die Rechtsbeziehungen zwischen anderen zuzubilligen.
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